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(5) Die von den Generaldirektoren der Kombinate 
und WB, vom Präsidenten der Rbbd sowie von den 
Bczirksbaudirektoren aus der Kreditreserve an Betriebe 
und ВТ gewährten Kredite sind über ein Konto bei der 
Kbf, Ibf bzw. Bzf bereitzustellen. Für den in Anspruch 
genommenen Teil der Kreditreserve sind Zinsen zu be
rechnen.

(6) Der Abs. 5 gilt auch für die Fälle, in denen die 
Generaldirektoren der Kombinate und WB bzw. der 
Präsident der Rbbd die Kreditreserve zur Finanzierung 
von Umlaufmitteln der Kombinatsleitung, der WB 
(Zentrale) oder der Rbbd verwenden.

Schlußbestimmungen
§23

(1) Einzelheiten über die Bildung und Verwendung 
der Kreditreserve
— der Generaldirektoren der Kombinate und WB so

wie der Bezirksbaudirektoren legt der Minister für 
Bauwesen,

— des Präsidenten der Rbbd legt der Minister für Ver
kehrswesen,

— des Generaldirektors der WB Meliorationen legt der 
Vorsitzende des Landwirtschaftsrates der Deutschen 
Demokratischen Republik

im Einvernehmen mit dem Minister der Finanzen in 
Anordnungen fest.

(2) Die Grundsätze der Quartalskreditplanung und 
deren Einführung in den örtlichgeleiteten volkseigenen

Baubetrieben und den volkseigenen Wasserstraßenbau
betrieben des Ministeriums für Verkehrswesen regelt 
der Minister für Bauwesen bzw. der Minister für Ver
kehrswesen in Abstimmung mit dem Minister der 
Finanzen.

§24
(1) Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 

19G5 in Kraft.
(2) Gleichzeitig sind im Geltungsbereich dieser An

ordnung nicht mehr anzuwenden:
a) Anordnung vom 28. April 1959 über die Kreditie

rung zeitweiliger Mehraufwendungen, die den Be
trieben der volkseigenen Wirtschaft bei Anlauf 
und Umstellung der Produktion entstehen (GBl. I
S. 524),

b) gemäß § 1 Abs. 3 der Verordnung vom 4. Januar 
1964 über finanzrechtliche Bestimmungen (GBl. II
S. 31) die Verordnung vom 23. März 1961 über die 
Gewährung kurzfristiger Kredite zur Finanzierung 
von Beständen und Forderungen (GBl. II S. 123),

c) die Anordnung vom 24. März 1961 über die Ge
währung kurzfristiger Kredite an die volkseige
nen Bau- und Projektierungsbetriebe zur Finan
zierung von Beständen und Forderungen (GBl. II
S. 130).

Berlin, den 22. Februar 1965

Der Minister der Finanzen
R u m p f
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